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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 514/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 30.08.2021 
Bereich: Fachberatung / Verw. Kindertagesstätten 
Bearbeitet von: Isabella Klempau 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Jugendhilfeausschuss 16.09.2021 

Haupt- und Finanzausschuss 06.10.2021 

Rat 27.10.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Mittelbereitstellung für die Weiterführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in be-
sonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" im 
Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Mittelbereitstellung in Höhe von 
93.600,00 € für Personal- und Sachkosten auf 06020100/5019000 + 5281000 für die 
Weiterführung des Brückenprojektes in der Hüttenstr. 16c in Siegen-Geisweid ab 01.01.2022  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Wie bereits in der Vorlage VL 247/2021 dargestellt, haben auch im Kindergartenjahr 
2021/2022 im Stadtteil Geisweid insbesondere Flüchtlingskinder und Kinder aus 
osteuropäischen Ländern noch keinen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. 
 
Diese Kinder haben einerseits einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kin-
dertageseinrichtung und zudem wird bei zahlreichen Kindern durch das Gesundheitsamt ein 
Sprachförderbedarf festgestellt, da die Kinder vor der Einschulung stehen und nur ungenü-
gende Deutschkenntnisse vorweisen. Das Schulamt spricht in diesen Fällen eine gesetzliche 
Verpflichtung unter Androhung von Bußgeldern aus, die Kinder an einem Sprachförderange-
bot teilnehmen zu lassen. Für das Sprachförderangebot sind die örtlichen Kindertagesein-
richtungen zuständig, sofern die Kinder einen Kindergartenplatz haben. Sollte dies nicht der 
Fall sein, obliegt die Pflicht, ein solches Angebot bereitzustellen, dem örtlichen Jugendamt. 
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Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe stellt ein Förderangebot für das Brückenprojekt zur 
Verfügung. Der Antrag für den vorgesehenen Zeitraum wird zum Ende des Jahres gestellt. 
Die Fördersumme beträgt voraussichtlich  93.600,00 € im Kalenderjahr.  
Im Projekt soll für 15 Kinder mit 20 Stunden pro Woche ein Förderangebot bereitgestellt 
werden. Aktuell werden in dem Brückenprojekt 10 Kinder betreut. Es handelt sich insofern 
um die Fortführung des bereits begonnenen Projektes und damit ein lückenloses Förderan-
gebot für die Kinder bis zum Schuleintritt in 2022. 
 
Da eine Antragstellung beim Landschaftsverband erst gegen Ende des Jahres möglich ist und 
der Bewilligungsbescheid erfahrungsgemäß erst im ersten Drittel des neuen Jahres zugehen 
wird, ist die Bereitstellung der Mittel für Personal- und Sachkosten vorab notwendig, damit 
das Projekt zum Jahresbeginn (vor Bewilligung der Förderung) pünktlich starten bzw. lücken-
los weiter geführt werden kann. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
93.600,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 2021 

 Nein  Ja, mit 
 
 93.600,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
06020100 
Sachkonto 
5019000/5281000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 




